
Brandstiftung

absorbiert werden; 4. metallischen 
Bauteilen (z. B. elektrischen Wär
megeräten), wobei sich u. U. feststel
len läßt, welche Energiearten gleich
zeitig oder nacheinander auf das Teil 
ein wirkten (—> Werkstoffprüfung); 5. 
Schichtung des Brandschutts und der 
Intensität der Brandeinwirkung. 
Diese Merkmale geben Hinweise auf 
den Brandverlauf, also auf die Rei
henfolge ihrer Inbrandsetzung und 
sind somit für die Rekonstruktion des 
Verlaufs unentbehrlich; 6. Beschädi
gungen der elektrischen Installation, 
wobei der Verlauf der Leitungen, die 
Zuordnung und der Zustand der Si
cherungseinrichtungen zu berück
sichtigen sind. Daraus lassen sich 
Rückschlüsse auf die Reihenfolge der 
Inbrandsetzung der einzelnen 
Räume, also auf den Brandaus
bruchsbereich und die Ausbreitung 
des Brandes ziehen. [20, 21, 22]

Brandstiftung: vorsätzliche Inbrand
setzung von Wohnstätten, Betrieben, 
Betriebs- und Verkehrseinrichtungen 
oder anderen Bauwerken, Lagervor
räten, landwirtschaftlichen Erzeug
nissen oder Kulturen, Wäldern oder 
forstwirtschaftlichen Kulturen, bzw. 
deren Beschädigung oder Vernich
tung durch Feuer oder Explosion. 
Eine B. liegt auch vor, wenn die ge
nannten Handlungen fahrlässig bzw. 
durch rücksichtslose Verletzung ge
setzlicher Brandschutzbestimmun
gen begangen wurden oder wenn an
dere Gegenstände vorsätzlich in 
Brand gesetzt, durch Feuer oder Ex
plosion beschädigt oder vernichtet 
wurden und dadurch fahrlässig eine 
Gemeingefahr verursacht wird. Aus
gehend vom -» brennbaren System 
kann eine B. begangen werden, indem 
der Täter z. B. eine Zündquelle an 
vorhandene brennbare Stoffe her
anführt; wärmeliefernde chemische 
Reaktionen auslöst (beispielsweise 
mit Wasser und gebranntem Kalk);

brennbare Stoffe in den Wirkungs
bereich von Energiequellen bringt 
(Ausströmenlassen von brennbaren 
Gasen oder Flüssigkeiten); sauer
stoffhaltige Stoffe (wie Nitrate, Chlo
rate oder Permanganate) bzw. reinen 
Sauerstoff auf brennbare Stoffe wir
ken läßt. Zur Durchführung von B. 
werden auch -> Brandlegungsmittel 
benutzt. B. sind gemeingefährliche 
Straftaten, die Personenschaden, 
hohen Sach- bzw. volkswirtschaft
lichen Schaden verursachen können. 
Sie sind auch geeignet, andere Ver
brechen gegen die DDR, wie Terror, 
Sabotage oder Diversion hervorzuru
fen bzw. zu verdecken oder die Ver
wirklichung anderer Straftatbe
stände (z. B. Diebstahl, Betrug, Mord) 
zu verschleiern.
Die schnelle und zielgerichtete Auf
klärung von B. durch eine qua
lifizierte Branduntersuchung (Brand
ursachenermittlung) ist ein wesent
licher Bestandteil des Schutzes der 
staatlichen Sicherheit und der Bür
ger.

Brandstiftungsmotive: Beweg
gründe, die einen Täter veranlassen, 
vorsätzlich einen Brand zu verursa
chen, um damit ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen. Motive für Brandstif
tungen können u. a. sein: staatsfeind
liche Einstellung, z. B. mit dem Ziel, 
Störungen in der Wirtschaft oder in 
der Versorgung hervorzurufen, so
zialistisches Eigentum zu beschädi
gen oder Unruhen unter der Bevölke
rung hervorzurufen (Sabotage, Di
version); Verdeckung anderer Straf
taten wie Mord oder Eigentums
delikte; Bereicherung (z. B. Versiche
rungsbetrug); emotionale Prozesse 
wie Geltungsdrang oder Sensations
bedürfnis; Rache, z. B. nach Streit 
bzw. bei Neid, Verärgerung, Miß
gunst, enttäuschter Liebe, Eifersucht; 
krankhafte Neigungen, z. B. Pyroma-

82


